
  

 

   

Unsere  
Schuldnerberatung 
 
 
Das Team 

 Volker Haug, Dipl. Sozialpädagoge,  
Dipl. Verwaltungswirt 

 Karin Fischer, Dipl. Sozialpädagogin  
 Bettina Wirsing, Dipl. Sozialarbeiterin 
 Marianne Strohmeier, Sekretariat 

 
Die Berater und Beraterinnen unterliegen 
der Schweigepflicht und halten die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen ein. Aus-
künfte an Dritte werden nur mit ausdrückli-
chem Einverständnis weitergegeben. 
 
Die Schuldnerberatung ist kostenfrei. 
 
Zuständigkeit 
Die Schuldnerberatungsstellen in Wiesba-
den sind verschiedenen Stadtteilen zuge-
ordnet. Bitte wenden Sie sich zur Klärung 
der Zuständigkeit an unser Sekretariat. 
 
Über das Onlineportal im Internet können 
Sie sich auch anonym beraten lassen 
https://www.caritas.de/onlineberatung/ 
 
Gefördert durch: 

 

Kontakt  
 
 
 
Schuldnerberatung 
Friedrichstraße 26-28 
2. Stock / Zimmer 205 
65185 Wiesbaden 
 
Telefon: 0611 174-161 
schuldnerberatung@caritas-wirt.de 
 
Sprechzeiten Sekretariat:  
Montag bis Freitag 
9:00 bis 12:00 Uhr 
und 
Montag bis Mittwoch 
14:00 bis 15:30 Uhr 
 
Telefonische Schuldnerberatung: 
Freitag von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
 
 
Spendenkonto 
Wiesbadener Volksbank 
IBAN: DE52 5109 0000 0000 0579 59  
BIC: WIBADE5W 
Verwendungszweck: Schuldnerberatung 
 
 
Stand: Februar 2021 
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Verbraucherinsol-
venzverfahren 
 
 
Das Verbraucherinsolvenzverfahren (VIV) 
bietet überschuldeten Personen die Chance 
auf einen wirtschaftlichen Neuanfang ohne 
Schulden.  
 
In dem Verfahren wird vorhandenes pfänd-
bares Vermögen verwertet und der pfändba-
re Anteil des Einkommens für drei Jahre zur 
Schuldentilgung verwendet. Nach Abschluss 
des Verfahrens werden dann die restlichen 
Schulden erlassen und Sie sind schuldenfrei. 
Es gibt keine Pflicht, ein VIV zu eröffnen. 
 
Schulden aus vorsätzlich begangenen uner-
laubten Handlungen, Bußgelder, Geldstra-
fen, pflichtwidrig nicht bezahlter Unterhalt 
sowie Schulden aus Steuerhinterziehung 
können nicht erlassen werden.  
 
Für aktuell Selbständige oder ehemals Selb-
ständige, die mehr als 19 Gläubiger und/oder 
Schulden aus der Beschäftigung von Arbeit-
nehmern haben, gilt das sogenannte Regel-
insolvenzverfahren. Dies hat einen etwas 
anderen Ablauf als hier beschrieben.  



  Wie hilft die  
Schuldnerberatung  
 
 
Die Schuldnerberatungsstellen unterstützen 
Sie bei der Frage, ob in Ihrem Fall ein Insol-
venzverfahren möglich und sinnvoll ist. Für 
die Durchführung des Verbraucherinsol-
venzverfahrens vermitteln Schuldnerbera-
tungsstellen in Wiesbaden anschließend zu 
entsprechenden Rechtsanwälten. Sollten 
Sie über geringes Einkommen verfügen, 
haben Sie eventuell Anspruch auf einen Be-
ratungshilfeschein, mit dem die Rechtsan-
walts- 
kosten übernommen werden können. 
 
 
 
 
Gefördert durch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außergerichtlicher 
Einigungsversuch 
 
 
 Bevor Sie einen Antrag auf Eröffnung des 

ViVs stellen können ist es zunächst not-
wendig, anhand eines schriftlichen Planes 
mit allen Ihren Gläubigern eine Einigung 
zu versuchen. Dieser Einigungsversuch 
kann sehr unterschiedlich aussehen und 
ist unabhängig von Ihrer derzeitigen Ein-
kommenssituation grundsätzlich immer 
möglich. Bei der Planung und Durchfüh-
rung unterstützt Sie ein Rechtsanwalt. 

 
 Wenn Sie von allen Ihren Gläubigern Zu-

stimmungen erhalten haben und Ihrerseits 
der vorgeschlagene Zahlungsplan ord-
nungsgemäß eingehalten wird, sind Sie 
nach Ablauf des Regulierungsplanes au-
tomatisch schuldenfrei, ohne jemals ein 
gerichtliches Insolvenzverfahren durchlau-
fen zu haben. Halten Sie jedoch Ihren 
Zahlungsplan nicht ein, können Ihre Gläu-
biger sämtliche Forderungen wieder in 
voller Höhe von Ihnen verlangen. Überle-
gen Sie sich daher sehr genau, was Sie 
Ihren Gläubigern anbieten und bedenken 
Sie dabei, dass sich Ihre Einkommenssi-
tuation jederzeit ändern kann. 

 
 

Gerichtlicher Plan / 
Antragstellung 
 
 
 Sollte der außergerichtliche Einigungsver-

such nur knapp gescheitert sein, kann das 
Gericht die Zustimmungen einzelner 
Gläubiger ersetzen, wenn die Kopf- und 
Kapitalmehrheit (die Mehrheit der Gläubi-
ger mit über 50% an der Gesamtüber-
schuldung) ihre Zustimmung für die vor-
geschlagene Schuldenregulierung erteilt 
hat. Für den Fall, dass einzelne Gläubiger 
dem Gericht gar nicht antworten, wird dies 
als Zustimmung bewertet. Wenn jedoch 
keine entsprechende Mehrheit vorliegt, 
wird der gerichtliche Schuldenbereini-
gungsplan nicht durchgeführt und das 
vereinfachte Insolvenzverfahren kann er-
öffnet werden. 

 
 Zu Beginn des Verfahrens werden even-

tuell noch vorhandene pfändbare Vermö-
genswerte wie Bausparverträge, Lebens-
versicherungen oder unter Umständen 
auch das eigene Auto verwertet. Für die 
Dauer des Verfahrens wird der Insolvenz-
verwalter bei Ihrem Arbeitgeber den je-
weils pfändbaren Teil Ihres Einkommens 
einbehalten. 

 

Restschuldbefreiung 
 
 
 
 Seit Januar 2021 dauert die sog. Wohl-

verhaltensphase (Laufzeit) des ViVs drei 
Jahre. In dieser Zeit müssen Sie eine an-
gemessene Arbeit ausüben 
oder sich nachweislich um eine Stelle 
bemühen, sowie Ihren Treuhänder unauf-
gefordert über Änderungen in Ihrer per-
sönlichen oder finanziellen Situation in-
formieren. 

 
 Je nach Anzahl Ihrer Gläubiger belaufen 

sich die Gerichts- und Verfahrenskosten 
des ViVs mindestens auf 1.800 Euro. 
Können Sie diese nicht im Voraus bezah-
len, so ist eine Verfahrenskostenstundung 
auf Antrag möglich. Pfändbare Einkom-
mensanteile werden zunächst zur Beglei-
chung der Verfahrenskosten verwendet. 
Bleiben nach der Restschuldbefreiung 
noch Kosten übrig, wird jährlich geprüft – 
längstens für 4 Jahre - ob Sie angemes-
sene Raten aufbringen können. 

 
 Veröffentlichungen und Beschlüsse  Ihres 

Verfahrens sind nachzulesen unter
www.insolvenzbekanntmachungen.de  

 

 
 
 
 


